Tip des Monats 4/07
kostenpflichtiges Finanzamt 
Verbindliche Auskünfte des Finanzamtes dienen dem Zweck, Rechtssicherheit darüber zu bekommen, wie das Finanzamt einen Sachverhalt später beurteilen wird. Für die Bearbeitung solcher verbindlichen Auskünfte erhebt der Fiskus neuerdings Gebühren.
Diese Gebühren bemessen sich nach dem Gegenstandswert der steuerlichen Auswirkung, wobei dieser Gegenstandwert mindestens 5 T€ beträgt und auf 30 Mio€ begrenzt ist. Entsprechend fallen Gebühren ab 121 € an.

Sofern kein Gegenstandswert ermittelbar ist, fallen Zeitgebühren in Höhe von 50 € pro ½ Stunde an, mindestens 100 €.
